
Bekonnlmochung der Gemeinde Osfseebod Trossenheide
über den Enlwurf und die öffentliche Auslegung der

l .  Anderung des Vorhoben- und Erschl ießungsplones Nr. I
"Usedom - Klinik"

zur Erweilerung der Cofelerlo und Richtigstellung der logemößigen Einordnung des beslehenden Turms

Der Geltungsbereich der l .  Anderung des Vorhoben- und Erschl ießungsplones
Nr. I  "Usedom - Kl inik" umfosst dos im bei l iegenden Auszug ous dem
Messtischblott  gekennzeichnete Gebiet der
Gemorkung Trossenheide
Flur
Flurstück
Flöche

4
I / l  tei lweise
r d . 8 1 2  m 2

l .
Die Gemeindevertretung Trossenheide hot in der Sitzung om 08.05.2012 den
Entwurf der l .  Anderung des Vorhoben- und Erschl ießungsplones Nr. I
"Usedom - Kl inik" zur Erweiterung der Cofeterio und Richt igstel lung der
logemößigen Einordnung des bestehenden Turms mit der Plonzeichnung
(Tei l  A), Text (Tei l  B) und dem Entwurf der Begründung in der Fossung von
04-2012 gebill igt.

2.
Der von der Gemeindevertretung Trossenheide in der öffent l ichen Sitzung om
08.05.20,l2 gebi l l igte Entwurf der I  .  Anderung des Vorhoben- und
Erschl ießungsplones Nr. I  "Usedom - Kl inik" zur Erweiterung der Cofeterio und
Richtigstel lung der logemößigen Einordnung des bestehenden Turms mit der
Plonzeichnung (Tei l  A), Text (Tei l  B) und dem Entwurf der Begründung in der
Fossung von 02-2012 l iegt gemöß S 3 Abs.2 BouGB in der Zeit

vom 25.05.2012 bis zum 27.06.2012

im Bouomt des Amtes Usedom-Nord in 17454 Zinnowitz, Möwenstroße 0l
wöhrend folgender Zeiten:

Montog bis Freiiog von
Montog und Mittwoch von
Dienstog von
Donnerstog von

8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und
13.30 Uhr  b is  

, l5 .00 
Uhr  und

13.30 Uhr  b is  I  6 .00 Uhr  und
, l3 .30 Uhr  b is  

, |8 .00 Uhr

zu jedermonns Einsicht öffent l ich ous.
Wöhrend dieser Auslegungsfr ist können von jedermonn Stel lungnohmen zur
plonönderung schri f t l ich oder wöhrend der Dienststunden zur Niederschri f t
vorgebrocht werden.
Nicht fr istgerecht obgegebene stel lungnohmen können bei der

Beschlussfossung über die L Anderung des Vorhoben- und

Erschl ießungsplones Nr. I  "Usedom - Kl inik" unberÜcksicht igt bleiben'



Ein Antrog noch $ 47 der Verwoltungsgerichtsordnung ist unzulössig ist soweit
mit ihm Einwendungen gel iend gemocht werden, die vom Antrogstel ler im
Rohmen der Auslegung nicht oder verspötet geltend gemocht wurden, ober
hötten geltend gemocht werden können,

3.
Die L Anderung des Vorhoben- und Erschl ießungsplones Nr. I  wird gemöß
$ 13 BouGB im vereinfochten Verfohren durchgeführt,  do die Plonönderung
die Grundzüge des Bouleitplons nicht berührt.
Gemöß S 13 Abs. 2 BouGB wird von der frühzeit igen Bürgerbetei l igung noch
$ 3Abs.  I  und $ 4 Abs.  I  BouGB obgesehen.
Die Öffent l ichkeitsbetei l igung wird im Rohmen der öffent l ichen Auslegung
gemöß S l3  Abs.  2Nr .2 BouGB und Auf forderung der  von der  P lonönderung
berühr ten Behörden zur  Ste l lungnohme gemöß S 13 Abs.  2  Nr .  3  BouGB
durchgeführt.

4.
Entsprechend $ l3 Abs. 3 BouGB wird im vereinfochten Verfohren von der
Umweltprüfung noch $ 2 Abs. 4 BouGB, von dem Umweltbericht noch S 2o
BouGB und von der Angobe noch S 3 Abs. 2 Sotz 2, welche Arten
umweltbezogener Informotionen verfÜgbor sind, sowie von der
zusommenfossenden Erklörung noch $ 6 Abs. 5 Sotz 3 und $ l0 Abs. 4 BouGB
obgesehen; $ 4c (Überwochung) ist  nicht onzuwenden.

wird gemöß S 3 Abs. 2 BouGB ortsÜblich bekonntgemocht.

e, den 14.05.2012

Bürg

Anloge
- Übersichtsplon

5.
Der
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Geltungsbereich der I  .  Anderung des
Vorhoben- und Erschl ießungsplones Nr. I  "Usedom- Kl inik"
der Gemeinde Ostseebod Trossenheide
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Die Bekanntmachung erfolgte am 16.05.2012 im Internet unter der Website
,,www.amtusedomnord.de".

Veröffentlicht: 16.05.2012 ),4


